
Vorwort

Norbert Röttgen / Bernhard Vogel

„Die Ordnung der Freiheit bedeutet: Die Bürger beauftragen den Staat, die Spielregeln
zu setzen. Aber das Spiel machen die Bürger.“ Mit diesen Sätzen seiner vielbeachteten
Berliner Rede im März 2005 brachte Bundespräsident Horst Köhler auf den Punkt,
dass die Freiheit der Bürger auch von der Leistungsfähigkeit des Staates abhängt.

Denn eine funktionierende staatliche Ordnung ist eine notwendige Voraussetzung
für die freiheitliche Gesellschaft – oder kurz gesagt: „Wo es keine Ordnung gibt, da
herrscht die Konfusion.“ (Luca de Pacioli) Doch hat diese Ordnung auch eine Kehr-
seite: die Bürokratie. Die staatlichen Institutionen und die Regelungen zur Überwa-
chung der gesellschaftlichen Spielregeln entfalten ein Eigenleben, das von den Befür-
wortern der staatlichen Ordnung so nicht gewollt war.

Auch im sechzigsten Jahr der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist die
großartige Leistung ihrer Gründerväter, dem nach Krieg und Zerstörung wirtschaftlich,
sozial und moralisch zerrütteten Deutschland zunächst im Westen wieder die Zuver-
sicht einer freiheitlichen, demokratischen und solidarischen Ordnung zu geben, nicht
hoch genug zu schätzen.

Wer wollte angesichts der jüngsten Krise an den Finanzmärkten in Zweifel ziehen,
dass ungenügende staatliche Regelsetzungen die freiheitliche und demokratische Ord-
nung in Gefahr bringen kann. Deshalb entwickelten die Begründer der Sozialen Markt-
wirtschaft die Idee eines dritten Weges zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und
wiesen dem Staat eine neue Rolle zu. Der Staat ist nicht Nachtwächter. Er ist Rah-
mengeber und Schiedsrichter. „Freie Wirtschaft, starker Staat“, auf diese Formel
brachte Alexander Rüstow seine grundlegende Ansicht von einer freiheitlichen Ord-
nung der Wirtschaft.

Und diesen freiheitsbegründenden Gedanken der staatlichen Ordnung geht es auch,
wenn die Modernisierung des Staates und der Abbau unnötiger Bürokratie auf der
Tagesordnung stehen.

Viel Richtiges und Wichtiges zur Modernisierung des Staates und zum Abbau der
Bürokratie ist erforscht, publiziert und umgesetzt worden. Man denke an die Einrich-
tung des Nationalen Normenkontrollrates, einem beratenden Gremium externer Sach-
verständiger, der die Bundesregierung berät, damit das vernünftige Maß bei der For-
mulierung neuer Regulierungen im Auge behalten werden kann.

Schon Montesquieu wies mahnend darauf hin: „Wenn es nicht notwendig ist, ein
Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen.“ Ein modernes
Staatsverständnis, in dem das Gesetz kein Selbstzweck ist, sondern einem Ziel zu die-
nen hat: Einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich die Menschen auf die staatliche Ord-
nung als Garant ihrer persönlichen Freiheit verlassen können.

Mit der vorliegenden Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Bürokratieab-
bau und Standardkostenmessung sollen die vielfältigen Bemühungen engagierter Ver-
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treter eines modernen, leistungsfähigen Staates für eine weiterführende Debatte unter
Politikern, Wahlbeamten wie Staatsdienern, der Wissenschaft wie der Fachwelt zu-
sammengestellt werden.

Das Standardkosten-Modell steht als Erfolg versprechendes Instrument gegen unö-
tige Bürokratie im Interesse von Politikern, Wirtschaftsförderern und Verantwortli-
chen in Bund, Ländern und Gemeinden und momentan auch im Mittelpunkt der For-
schung zum Bürokratieabbau. Es soll auch in der Arbeit des Nationalen Normenkon-
trollrates in der neuen Legislaturperiode eine wichtige Rolle spielen.

Dabei ist es in der jüngeren Vergangenheit gelungen, neben den Bürgern und den
Unternehmern auch die staatlichen Ebenen selbst verstärkt in den Blick des Bürokra-
tieabbaus zu nehmen. Und zur föderalen Ordnung des Bundesstaates gehören neben
Bund und Ländern auch die Kommunen. Deshalb widmet diese Schrift der kommu-
nalen Ebene und ihrer Perspektive auf die Herausforderungen des Bürokratieabbaus
breiten Raum.

In der Stunde der weltweiten Finanzkrise musste die Stunde des Staates schlagen.
Aber nicht die Stunde des omnipräsenten Staates, der sich wie ein Leviathan in alle
Belange der Bürger einmischt, ist angebrochen, vielmehr die Stunde eines starken
Staates, dessen modernes Regieren sich durch eine kluge und maßvolle Rechtsetzung
und Rechtsdurchsetzung auszeichnet und zur Leitplanke von Freiheit und Verantwor-
tung wird.

Ein Staat, der Voraussetzung und Teil einer erfolgreichen politischen, wirtschaft-
lichen wie sozialen Ordnung in den kommenden Jahren sein wird.
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Einleitung

Michael Borchard / Gerhard Klippstein

„Kommunen als Bürokratieopfer – muss der Bund mehr zahlen?“ lautete der zuge-
spitzte Titel einer Tagung, die die Konrad-Adenauer-Stiftung am 15. Oktober 2008 in
ihrer Berliner Akademie in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes in
Bielefeld und dem Bundesarbeitkreis Christlich Demokratischer Juristen (BACDJ)
durchgeführt hat.

Die Tagung hat sich mit dem Thema Bürokratielast der Kommunen unter zwei
Aspekten beschäftigt: Zum einen damit, wie die Bürokratiekosten der Kommunen
identifiziert und gemessen werden können, und zum anderen mit der Frage, ob die
Kommunen durch das Verbot der Aufgabenübertragung in Artikel 84 GG in Verbin-
dung mit dem landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip, das in allen deutschen
Flächenländern existiert, ausreichend vor Bürokratiekosten geschützt sind. Die erste
Frage konnte auf der Tagung von den anwesenden Experten positiv beantwortet wer-
den, die zweite Frage richtet sich hingegen an die Politik.

Die Kommunen sind in der deutschen Verfassungsordnung zur Regelung der „An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung“ (so Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz) berufen. Daher musste es lange Zeit
als ein besonderer Widerspruch empfunden werden, dass der Bund trotz weitgehend
fehlender Zuständigkeit für die unmittelbare Regelung kommunaler Angelegenheiten
als oberste der staatlichen Ebenen jedenfalls faktisch für die Kommunen beständig
neue Aufgaben schuf – deren Finanzierung aber den Kommunen überließ. Die finan-
ziellen Handlungsspielräume der Kommunen wurden hierdurch beständig eingeengt
und ihre Aufgabenerfüllung damit zusehends schwieriger. Im Rahmen der Föderalis-
musreform I ist im Jahr 2006 das zuvor schon nach herrschender juristischer Auffas-
sung bestehende Verbot der Aufgabenübertragung durch den Bund an die Kommunen
im Grundgesetz (Artikel 84 Absatz 1 Satz 7) endgültig festgeschrieben worden. Auf-
gaben an die Kommunen können nunmehr nur noch direkt durch die Länder zugewie-
sen werden – unter der Maßgabe der jeweiligen Landesverfassungen, die heute fast
sämtlich ein Konnexitätsprinzip enthalten, das Aufgabenübertragung zwingend an
Mittelzuweisungen koppelt. Doch weist dieses Verbot nach wie vor Lücken auf: So
belasten auch durch Bundesrecht geschaffene Informationspflichten als Bürokratie-
kosten die Kommunen nach wie vor. Sie stehen damit beispielhaft für einen weiterhin
stattfindenden bundesgesetzgeberischen Durchgriff auf die Kommunen.

Ausschlaggebend für diese Erkenntnis war die Studie „Kommunen als Bürokratie-
opfer“ des Nationalen Zentrums für Bürokratiekostenabbau, mit der erstmals die bun-
desrechtlichen Informationspflichten identifiziert und die Kosten beziffert werden
konnten, die damit den den Kommunen vom Bund auferlegt wurden.

Im Mittelpunkt der Tagung stand diese Studie des Nationalen Zentrums für Büro-
kratiekostenabbau an der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, die in diesem
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Rahmen der Öffentlichkeit und der Presse vorgestellt wurde. Mit der Studie, an der
vier Kommunen unterschiedlichen Typus in zwei Bundesländern teilgenommen ha-
ben, hat das Nationale Zentrum für Bürokratiekostenabbau Neuland betreten: Sie stellt
die Ergebnisse der EU-weit ersten Messung von Informationspflichten der Kommunen
dar. Damit ist nicht nur der Nachweis erbracht, dass die Bürokratielasten der kommu-
nalen Selbstverwaltungskörperschaften messbar sind. Vielmehr wird darüber hinaus
auch deutlich, dass das ursprünglich für die Bedürfnisse der Wirtschaft konzipierte
Standardkosten-Modell ebenso auf die öffentliche Verwaltung übertragbar ist. Ver-
schiedene Untersuchungen und Ansätze waren zuvor zu dem Ergebnis gelangt, dass
eine Übertragung des Standardkosten-Modells auf die öffentliche Verwaltung – per
se, also über einzelne, isolierte Anwendungsmöglichkeiten hinaus – nicht möglich
wäre.

Unternehmen der freien Wirtschaft, deren Informationspflichten durch die Anwen-
dung des Standardkosten-Modells bereits europaweit gemessen werden, stehen der
staatlichen Sphäre als Rechtsunterworfene gegenüber. Das heißt, gesetzliche Infor-
mationspflichten lassen sich relativ leicht identifizieren. Kommunen hingegen sind als
öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungskörperschaften zwar ebenfalls Rechtsunter-
worfene, aber dennoch gleichzeitig immer Teil der staatlichen Sphäre. Dies macht eine
Eingrenzung der gesetzlichen Informationspflicht schwierig, da formal betrachtet der
überwiegende Teil eines jeden Verwaltungshandelns in der Gewinnung und Verar-
beitung von Information – z.B. Vermerke auf dem Dienstweg – besteht.

Das Nationale Zentrum für Bürokratiekostenabbau hat mit seiner Studie demons-
triert, wie die Informationspflichten von Kommunen bzw. Verwaltungsträgern in einer
sachgerechten Weise definiert und gemessen werden können. Damit ist nun ein gang-
barer Weg aufgezeigt, wie künftig auch die Messung der Bürokratiekosten der Kom-
munen und der gesamten öffentlichen Verwaltung in die standardisierte Gesetzesfol-
genabschätzung auf Grundlage des Standardkosten-Modells einbezogen werden kann.
Auch sind so die Voraussetzungen geschaffen, dass das von der Europäischen Union
bereits im Rahmen des Lissabon-Prozesses vorgegebene Ziel einer Messung der Bü-
rokratielasten der gesamten öffentlichen Verwaltung erreicht werden kann.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Fachhochschule des Mittelstands und der Bun-
desarbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen wollen mit diesem Band einen Bei-
trag zur politischen Debatte über die Intensivierung des Bürokratieabbaus leisten. Das
Werk greift daher deutlich über die reine Dokumentation der Tagung vom 15. Oktober
2008 hinaus und behandelt das deutsche Modell des Bürokratieabbaus und seine Po-
tentiale umfassend. So wird in einem gesonderten Teil der Ursprung der Idee eines
Normenkontrollrats sowie der Übertragung des niederländischen Standardkosten-Mo-
dells auf Deutschland beleuchtet. Der umfangreiche Bericht der Projektgruppe, die im
Sommer 2005 im Auftrag von Dr. Norbert Röttgen MdB dem Ersten Parlamentarischen
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätig wurde und die auch die ent-
sprechenden vorbildhaften Institutionen in den Niederlanden besucht hat, ist in diesem
Band erstmals veröffentlicht, ebenso wird die Genese des Nationalen Normenkon-
trollrats beleuchtet. Abgerundet wird die Pubilaktion durch Beiträge, die die Weiter-
entwicklung des gegenwärtigen Modells verdeutlichen.
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Unser Ziel ist es sowohl der wissenschaftlichen Fachwelt als auch der Politik mit
diesem Band ein Standardwerk über den Bürokratiekostenabbau in Deutschland an die
Hand zu gegeben.
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